
Einsatz externe Kommissionsmitglieder 

 

Die Lehrpersonen, welche als externe Kommissionsmitglieder zum Einsatz kommen, werden nach den 

folgenden Kriterien in absteigender Reihenfolge geordnet: 

 

Schritt 1: 

1. Stammrollenlehrpersonen in Vollzeit, die 

a. das externe Fach in einer Abschlussklasse unterrichten; 

b. ein anderes Fach, das derselben Wettbewerbsklasse des externen Faches zugeordnet ist, 

in einer Abschlussklasse unterrichten;  

c. das externe Fach in einer Nichtabschlussklasse unterrichten; 

d. ein anderes Fach, das derselben Wettbewerbsklasse des externen Faches zugeordnet ist, 

in einer Nichtabschlussklasse unterrichten. 

2. Lehrpersonen in Vollzeit mit befristetem Arbeitsvertrag bis zum Ende des Schuljahres mit 

Lehrbefähigung (in derselben Reihenfolge a, b, c, d). 

3. Lehrpersonen in Vollzeit mit befristetem Arbeitsvertrag bis zum Unterrichtsende oder Ende der 

didaktischen Tätigkeiten mit Lehrbefähigung (in derselben Reihenfolge a, b, c, d). 

4. Lehrpersonen in Vollzeit mit befristetem Arbeitsvertrag bis zum Ende des Schuljahres ohne 

Lehrbefähigung (in derselben Reihenfolge a, b, c, d). 

5. Lehrpersonen in Vollzeit mit befristetem Arbeitsvertrag bis zum Unterrichtsende oder Ende der 

didaktischen Tätigkeiten ohne Lehrbefähigung (in derselben Reihenfolge a, b, c, d). 
6. Teilzeitlehrpersonen – diese werden nur bei objektiver Notwendigkeit in bestimmten 

Wettbewerbsklassen eingesetzt. Dabei wird das Ausmaß ihrer Teilzeit berücksichtigt. Sollte der 
Einsatz einer Teilzeitlehrperson erwünscht sein, so kann dies bei Anmerkungen mitgeteilt und die 
Teilzeitlehrperson als Vollzeitlehrperson gemeldet werden. 

 
Lehrpersonen mit denselben Voraussetzungen werden aufgrund des Dienstalters in der Stammrolle 
gereiht (bei Lehrpersonen mit unbefristetem Arbeitsvertrag ergibt sich das Dienstalter aus der Zeit, 
welche nicht in der Stammrolle angereift ist); bei gleicher Reihung ergibt sich der Vorrang aus dem Alter. 
 
 
Schritt 2: 
Die Lehrpersonen, die nach den obgenannten Kriterien gereiht wurden, werden den 
Prüfungskommissionen in absteigender Reihenfolge wie folgt zugewiesen: 
a) innerhalb der Dienst- oder Wohnsitzgemeinde, aufgrund der geäußerten Präferenz; 
b) innerhalb der Dienst- oder Wohnsitzgemeinde, von Amts wegen; 
c) innerhalb der Provinz, in der er/sie ihren Dienst oder Wohnsitz hat, aufgrund der geäußerten 
Präferenz; 
d) innerhalb der Provinz, in der er/sie ihren Dienst oder Wohnsitz hat, von Amts wegen. 


